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EINWOHNERGEMEINDE OBERHÜNIGEN 
 
 
 

Nr. 4 / Mai 2023 

 

Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2023 

Einladung und Botschaft 

 
Wir laden die Stimmberechtigten und interessierte Personen ganz herzlich zur Gemeindever-
sammlung ein: 
 
Freitag, 16. Juni 2023, 20.00 Uhr, im Schulhaus Oberhünigen 
 
Traktanden 
 
1. Jahresrechnung 2022 
 Genehmigung 
 
2. Dorfstrasse - Sanierung und Oberflächenbehandlung 
 Erteilen eines Verpflichtungskredites 
 
3. Verschiedenes 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann innert 30 Tagen nach der Versammlung beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, Beschwerde ge-
führt werden (Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Eine Beschwerde muss einen An-
trag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift ent-
halten und im Doppel eingereicht werden. Soweit die Ansetzung der Gemeindeversammlung so-
wie die Traktandenliste oder der Inhalt der Abstimmungserläuterungen angefochten werden soll, 
beträgt die Beschwerdefrist 10 Tagen ab Publikation, respektive Zustellung der Erläuterungen 
(Art. 41 und 67 a VRPG). In diesem Zusammenhang wird auf die Rügepflicht an der Versammlung 
hingewiesen (Art. 49 a Gemeindegesetz). 
 
Protokoll 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt 10 Tage nach der Gemeindeversammlung während 
20 Tagen, d.h. vom 26. Juni bis 17. Juli 2023, in der Gemeindeverwaltung in Zäziwil öffentlich zur 
Einsichtnahme auf. Während der Auflagefrist kann schriftlich Einsprache gegen das Protokoll beim 
Gemeinderat Oberhünigen eingereicht werden (Art. 64 OgR). 
 
Stimmrecht 
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben 
und seit drei Monaten in der Gemeinde wohnen. Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähig-
keit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertre-
ten werden, bleiben vom Stimmrecht ausgeschlossen. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
Gemeinderat Oberhünigen 
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1. Jahresrechnung 2022 
Genehmigung 

 
Ergebnisse: 

 
 
Ergebnis Gesamthaushalt 
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 89'701.79 ab. Budgetiert war 
ein Aufwandüberschuss von CHF 25'820. Die Besserstellung beträgt damit CHF 115'521.79. 
 
Ergebnis Allgemeiner Haushalt 
Der Allgemeine Haushalt schliesst nach Vornahme der gesetzlich vorgeschriebenen Einlage in die 
Finanzpolitische Reserve mit einem Ertragsüberschuss von CHF 56'789.29 ab. Ohne die Einlage 
hätte der Allgemeine Haushalt mit einem Überschuss von CHF 81'534.89 abgeschlossen. Budge-
tiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 14'050.00. 
 
Ergebnis Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'484.05 
ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 550.00. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) 
der Spezialfinanzierung beträgt nach Rechnungsabschluss CHF 160'364.10. Der Bestand des Wert-
erhalts beläuft sich auf CHF 969.15. Der Bestand an altem Verwaltungsvermögen nach HRM1 be-
trägt netto CHF 141'597.10. 
 
Ergebnis Abwasserentsorgung 
Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 24‘627.30 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 8'550.00. Die Besserstellung 
gegenüber dem Budget beträgt CHF 33'177.30. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der Spezial-
finanzierung beträgt nach Rechnungsabschluss CHF 203'971.50. Der Bestand des Werterhalts be-
läuft sich auf CHF 91'330.65. Das Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung beträgt total 
CHF 49'001.30. 
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Ergebnis Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'801.15 ab. 
Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 3'770.00. Die Besserstellung gegenüber dem 
Budget beträgt CHF 5'571.15. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der Spezialfinanzierung be-
trägt nach Rechnungsabschluss CHF 13'373.75. 
 
Ein kurzer Einblick in die Geschäfte und Projekte, die uns im Jahr 2022 beschäftigt haben: 
- Belagsarbeiten Schwendlenstrasse bis Liegenschaft Nr. 21  
- Erweiterung Strassenbeleuchtung Neumoos 
- Sanierung Strassenentwässerungsleitung Hünigenstrasse 
- Nachführungsarbeiten Generelle Entwässerungsplanung GEP 
- Abschluss des Projekts Sanierung Schiessanlage Brügglen inkl. Landabtretung 
- Liegenschaftsplanung 
- Erarbeitung Altersleitbild Region Grosshöchstetten 
- Überarbeitung Zusammenarbeitsvertrag Schule Region Zäziwil 
- Schutzraum-Zuweisungsplanung 
 
Ergebnisübersicht 

 
 

  



 - 4 -   

Übersicht nach Sachgruppen der Erfolgsrechnung 

 
 

 
 

Übersicht nach Funktionen der Erfolgsrechnung 

 
  

  Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

  Aufwand Aufwand Aufwand

3 Aufwand 1'456'140.52 1'440'270.00 1'810'544.04

30 Personalaufwand 84'305.85 100'070.00 86'800.25

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 173'377.80 201'400.00 288'788.69

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 24'412.85 23'900.00 22'272.60

34 Finanzaufwand 65'288.17 49'150.00 342'713.45

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 39'660.00 30'700.00 29'239.00

36 Transferaufwand 981'223.95 971'750.00 964'482.20

38 Ausserordentlicher Aufwand 74'815.60 50'100.00 61'231.45

39 Interne Verrechnungen 13'056.30 13'200.00 15'016.40

  Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

  Ertrag Ertrag Ertrag

4 Ertrag 1'545'842.31 1'414'450.00 1'564'083.85

40 Fiskalertrag 594'758.25 540'100.00 536'407.75

41 Regalien und Konzessionen 13'015.15 11'500.00 14'205.00

42 Entgelte 168'667.90 117'600.00 153'142.70

44 Finanzertrag 211'690.00 215'100.00 215'806.10

45 Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen 19'568.05 8'800.00 8'356.55

46 Transferertrag 480'059.10 477'150.00 588'965.75

48 Ausserordentlicher Ertrag 45'027.56 31'000.00 32'183.60

49 Interne Verrechnungen 13'056.30 13'200.00 15'016.40

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 1'545'842.31 1'545'842.31 1'440'820.00 1'440'820.00 1'839'685.29 1'839'685.29

0 Allgemeine Verwaltung 196'723.25 8'642.60 203'000.00 8'900.00 208'165.89 8'454.65

Nettoaufwand 188'080.65 194'100.00 199'711.24

1
Öffentliche Ordnung und 

Sicherheit, Verteidigung
35'413.00 36'243.65 34'950.00 24'200.00 132'263.15 133'969.30

Nettoaufwand 10'750.00

Nettoertrag 830.65 1706.15

2 Bildung 540'421.65 229'937.50 540'650.00 243'000.00 554'893.85 261'270.65

Nettoaufwand 310'484.15 297'650.00 293'623.20

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 423.45 500.00 250.00

Nettoaufwand 423.45 500.00 250.00

4 Gesundheit 363.50 400.00 388.00

Nettoaufwand 363.50 400.00 388.00

5 Soziale Sicherheit 261'414.60 8'699.80 260'700.00 233'145.70

Nettoaufwand 252'714.80 260'700.00 233'145.70

6
Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung
70'824.80 482.30 72'900.00 900.00 80'001.95 6'866.55

Nettoaufwand 70'342.50 72'000.00 73'135.40

7 Umweltschutz und Raumordnung 180'944.15 158'218.70 149'070.00 120'820.00 150'359.30 130'552.95

Nettoaufwand 22'725.45 28'250.00 19'806.35

8 Volkswirtschaft 520.40 13'015.15 1'350.00 11'500.00 575.05 14'205.00

Nettoertrag 12'494.75 10'150.00 13'629.95

9 Finanzen und Steuern 258'793.51 1'090'602.61 177'300.00 1'031'500.00 479'642.40 1'284'366.19

Nettoertrag 831'809.10 854'200.00 804'723.79

Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021
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Investitionsrechnung 
Im Berichtsjahr wurden Nettoinvestitionen von CHF 46'907.85 (Vorjahr CHF 49'928.25) getätigt, 
budgetiert waren CHF 69'000.00. Wesentliche Investitionen waren in den Funktionen Gemein-
destrassen (Schwendlenstrasse und Strassenbeleuchtung) 
 
Bilanz 

 
 

Eigenkapital 

 
 
Rechnungsprüfung / Datenschutzaufsicht 
Die Rechnungsprüfung durch die Finances Publiques AG; Bowil, fand am 15. Mai 2023 statt. Der 
Bericht attestiert eine gesetzeskonforme Rechnungsführung. Das Rechnungsprüfungsorgan bean-
tragt der Versammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2022. 
 

Die Finances Publiques ist gleichzeitig Datenschutzaufsichtsstelle der Gemeinde. Im vergangenen 
Jahr sind keine Reklamationen oder Beschwerden in Bezug auf die Datenschutzbestimmungen 
eingegangen. Es wird bestätigt, dass die wesentlichen Vorschriften zu den Datenschutzbestim-
mungen eingehalten werden. 
 
Auflage Jahresrechnung 
Die detaillierte Jahresrechnung 2022 liegt öffentlich zur Einsicht auf oder kann in elektronischer 
Form auf unserer Webseite www.oberhuenigen.ch abgerufen werden. An der Gemeindeversamm-
lung wird eine gekürte Ausgabe abgegeben. 
 
  

  1.1.2022 31.12.2022 Veränderung

1 Aktiven 3'465'979.03 3'585'819.36 119'840.33

10 Finanzvermögen 2'951'533.93 3'049'258.26 97'724.33

14 Verwaltungsvermögen 514'445.10 536'561.10 22'116.00

2 Passiven 3'465'979.03 3'585'819.36 119'840.33

20 Fremdkapital 1'783'093.16 1'763'351.71 -19'741.45

29 Eigenkapital 1'682'885.87 1'822'467.65 139'581.78

Bestand Bestand

  01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022

29 Eigenkapital 1'682'885.87 479'443.08 -339'861.30 1'822'467.65

290
Verpflichtungen (+) bzw. 

Vorschüsse (-) gegenüber
344'796.85 32'912.50 0.00 377'709.35

29001.11 Spezialfinanzierung Wasserversorgung 153'880.05 6'484.05 160'364.10

29002.21 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 179'344.20 24'627.30 203'971.50

29003.31 Spezialfinanzierung Abfall 11'572.60 1'801.15 13'373.75

293 Vorfinanzierung 501'111.55 89'730.00 -64'595.61 526'245.94

29300.01
Vorfinanzierung Liegenschaften des 

Finanzvermögens
428'903.70 50'070.00 -45'027.56 433'946.14

29301.11 Wasserversorgung Werterhalt 1'874.00 12'000.00 -12'904.85 969.15

29302.21 Abwasserentsorgung Werterhalt 70'333.85 27'660.00 -6'663.20 91'330.65

294 Reserven 151'136.76 24'745.60 0.00 175'882.36

29400.01 Zusätzliche Abschreibungen 151'136.76 24'745.60 0.00 175'882.36

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 11'161.45 0.00 0.00 11'161.45

29601 Schwankungsreseve 11'161.45 0.00 0.00 11'161.45

299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 674'679.26 332'054.98 -275'265.69 731'468.55
29900.01 Jahresergebnis -275'265.69 332'054.98 0.00 56'789.29

29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 949'944.95 0.00 -275'265.69 674'679.26

Massgebliches Eigenkapital 1'265'881.17 406'870.58 -320'293.25 1'352'458.50

Veränderungen

http://www.oberhuenigen.ch/
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Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 
2022 mit folgenden Ergebnissen: 
 

 
 
 
 

2. Dorfstrasse - Sanierung und Oberflächenbehandlung 
 Erteilen eines Verpflichtungskredites 

 
Ausgangslage 
Im laufenden Jahr sind umfassende Unterhaltsarbeiten an der Dorfstrasse ab Abzweigung Loch-
mattstrasse bis zum Kiesweg oberhalb der Liegenschaft Dorfstrasse 31 geplant. Die Strasse weist 
diverse sanierungsbedürftige Risse auf - der Zustand ab Liegenschaft Dorfstrasse 29 bis zum Kies-
weg ist sehr schlecht. Es ist vorgesehen, den Belag in diesem Bereich zu ersetzen. Nach Behebung 
der vorgenannten Schäden wird eine Oberflächenbehandlung durchgeführt. 
  

Nachkredite Anzahl Betrag

gebunden 5 CHF 78'836.35

Kompetenz Gemeinderat 3 CHF 35'887.76

von Gemeindeversammlung zu beschliessen 0 CHF 0.00

Total 8 CHF 114'724.11

Erfolgsrechnung Aufwand Gesamthaushalt CHF 1'456'140.52

Ertrag Gesamthaushalt CHF 1'545'842.31

Überschuss CHF 89'701.79

davon Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 1'332'434.32

Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 1'389'223.61

Überschuss CHF 56'789.29

Aufwand Wasserversorgung CHF 40'137.15

Ertrag Wasserversorgung CHF 46'621.20

Überschuss CHF 6'484.05

Aufwand Abwasserentsorgung CHF 56'016.90

Ertrag Abwasserentsorgung CHF 80'644.20

Überschuss CHF 24'627.30

Aufwand Abfallentsorgung CHF 27'552.15

Ertrag Abfallentsorgung CHF 29'353.30

Überschuss CHF 1'801.15

Investitionsrechnung Ausgaben CHF 46'907.85

Einnahmen CHF 0.00

Nettoinvestitionen CHF 46'907.85
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Finanzielles 
Die vorgesehenen Kosten für die Sanierung und den Oberflächenbelag sowie die Folgekosten be-
rechnen sich wie folgt: 
 

Bezeichnung CHF 

Vorbereitungsarbeiten 
Risse vergiessen, Belag zum Teil ausbauen und neu einbauen 
Strassenreinigung 

10'450.00 

Oberflächenbelag 18'140.00 

Aufwand Gemeinde / Reserve 1'410.00 

Total Verpflichtungskredit 30'000.00 

    

Folgekosten   

Nutzungsdauer 40 Jahre 

Abschreibungssatz 2.5 % 

Folgekosten pro Jahr (während 40 Jahren) 750.00 

 
Rechtsgrundlagen 
Gestützt auf Art. 14 OgR ist die Gemeindeversammlung zuständig für die Erteilung von Verpflich-
tungskrediten über CHF 20'000.00. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, für die Sanierung der Dorfstrasse mittels 
punktuellen Belagsarbeiten und Riss-Sanierungen sowie einer abschliessenden Oberflächenbe-
handlung einen Verpflichtungskredit von CHF 30'000.00 zu genehmigen. 
 
 

3. Verschiedenes 

 
Informationen aus den einzelnen Ressorts. 
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Kurzinformationen 

 

Informationen aus dem Gemeinderat Mai 

 
Angebotskonzept ÖV 
Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland plant eine Planungsstudie «Angebotskonzept ÖV-
Erschliessung Mirchel und Niederhünigen». Ziel der Studie ist die Ausarbeitung eines Angebots-
konzepts, um diese beiden Gemeinden mit einem ÖV-Grundangebot zu erschliessen. Falls sich 
durch diese Neuerschliessung Möglichkeiten zur ÖV-Erschliessung von angrenzenden Gemeinden 
(insbesondere auch der Gemeinde Oberhünigen) ergeben, sollen diese ebenfalls geprüft werden. 
Der Gemeinderat hat in seiner Stellungnahme zum Konzept angemerkt, dass eine ÖV-Anbindung 
für Oberhünigen Sinn macht, wenn die Busverbindung mit dem Schülertransport koordiniert wer-
den könnte. 
 
 

Informationen Schule Region Zäziwil 

 
Sanierung und Erweiterung Schulinfrastruktur 
Am 22. Mai 2023 fand die erste Sitzung der Spezialkommission Sanierung und Erweiterung der 
Schulinfrastruktur (SESI) mit dem Generalplanungsbüro H+R Architekten AG, Münsingen, statt. In 
den nächsten Wochen wird das definitive Bauprojekt erarbeitet und der Kostenvoranschlag aus 
dem Vorprojekt aktualisiert. Unter anderem findet bezüglich Gestaltung / Ortsbild ein Work-
shopverfahren mit Beteiligung der kantonalen Denkmalpflege und dem Heimatschutz statt. 
 
 

Betreuungsgutscheine – Gesuche für Beitragsperiode 2023/24 

 
Für die Ausrichtung von Betreuungsgutscheinen ab 1. August 2023 (Gutscheinperiode 2023/2024) 
für familienergänzende Kinderbetreuung (Kindertagesstätte, Tagesfamilie) ist das Gesuch bis spä-
testens 31. Juli 2023 einzureichen. Ein allfälliger Gutschein wird erst ab dem nächsten Monat nach 
Eingang des vollständigen Gesuches abgegeben (z.B. Eingang vollständiges Gesuch im Juli, Ausrich-
tung Gutschein ab August). 
 
Gesuche werden am einfachsten über die Webapplikation www.kibon.ch ausgefüllt. Genauere In-
formationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. 
 
 

Grosse Wasserbezüge auf mehrere Tage verteilen 

 
Die Höhe des Beitrages an den Wasserverbund Kiesental WAKI für den Bezug des Trinkwassers 
wird zum grössten Teil aufgrund des Leistungspreises (Durchschnitt des Spitzenwasserverbrauches 
aus den 10 höchsten Tagesverbräuchen) berechnet. Andererseits hat auch der Jahreswasserver-
brauch Einfluss auf den Gemeindebeitrag. Ein für unsere Gemeinde normaler Tagesverbrauch liegt 
zwischen 16 – 22 m3. Leider kommt es immer wieder vor, dass unverhältnismässig hohe Verbräu-
che bis über 40 m3 pro Tag resultieren, welche unsere Abrechnung mit WAKI negativ beeinflussen. 
 

http://www.kibon.ch/
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Darum bitten wir Sie, grosse Wasserbezüge (z.B. für das Füllen eines Bassins) auf mehrere Tage 
zu verteilen! Damit tragen Sie wesentlich dazu bei, dass der finanzielle Beitrag an WAKI und 
schlussendlich auch Ihre Wassergebühren auf einem erträglichen Mass bleiben. 
 
Bitte kontrollieren Sie auch regelmässig, ob Ihre Wasseruhren einen Verbrauch anzeigen, obwohl 
alle sanitären Apparate geschlossen sind. Dies wäre ein Hinweis auf mögliche Rinnstellen inner-
halb der Hausinstallation. Melden Sie uns allfällige Unstimmigkeiten oder Feststellungen (Lecks, 
ständig laufendes Wasser, Defekte usw.) sofort und beauftragen Sie eine Sanitärfirma mit der Be-
hebung des Mangels. 
 
 

AHV-Zweigstelle 

 
Individuelles Konto 

Das individuelle Konto (IK) ist ein Register, in dem die Bruttoeinkommen jedes einzelnen Versi-
cherten aufgezeichnet sind. Anhand des IK werden die Leistungen der AHV/IV berechnet. Eine 
Beitragslücke entsteht, wenn die Einkommen eines bestimmten Jahres nicht in das Individuelle 
Konto aufgenommen werden. Beitragslücken führen später zu einer dauerhaft niedrigeren 
Rente. Eine versicherte Person kann jederzeit schriftlich oder via www.akbern.ch oder www.ahv-
iv.info einen Auszug aus ihrem IK verlangen. Die Kontoauszüge sind kostenlos.  
 
Nähere Auskünfte erhalten Sie unter 
www.akbern.ch oder www.ahv-iv.info oder 
bei der AHV-Zweigstelle Zäziwil-Oberhünigen, Telefon 031 710 33 33. 
 
 

Pass- und Identitätskartenantrag 

 
Benötigen Sie einen neuen Pass und/oder eine Identitätskarte? Dann beantragen Sie den neuen 
Ausweis direkt bei einem Ausweiszentrum.  
 
– Termin telefonisch reservieren  

Telefon 031 635 40 00 
– Termin online reservieren unter 

www.info.pid@be.ch 
 
Die Beantragung eines Ausweises ist nur nach vorgängiger Terminreservation möglich.  Beim 
Termin im Ausweiszentrum werden als biometrische Merkmale das Gesichtsbild und zwei Fin-
gerabdrücke aufgenommen. Mitzubringen sind die alten Ausweise und bei Kindern benötigt es 
zudem den Ausweis der gesetzlichen Vertretung. 
 
 

Robidog-Behälter 

 
Auf dem Gemeindegebiet Oberhünigen sind diverse Robidog-Behälter aufgestellt, welche regel-
mässig durch die beauftragten Personen geleert werden. Die Bewirtschaftung der Robidog-
Behälter wird durch die Hundetaxen finanziert. Die Behälter sind ausschliesslich für die Entsor-
gung der Robidog-Säcke vorgesehen. Private Abfallsäcke aus Haushaltungen oder Katzenstreu 
haben darin nichts zu suchen! Vielen Dank für die Beachtung der Vorschriften.  

http://www.akbern.ch/
http://www.ahv-iv.info/
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Strassenunterhalt 

 
Reinigung von Gemeindestrassen 
Landwirte werden gebeten, nach Mäharbeiten verunreinigte Gemeindestrassen und Abwasser-
schächte sofort zu reinigen, damit beim nächsten Regenwetter das Wasser ungehindert abfliessen 
kann. Vielen Dank! 
 
Bezug von Wegkies 
Bitte melden Sie sich vor dem Bezug von Wegkies für den Unterhalt von privaten Hauszufahrten 
direkt beim Wegmeister, Hans Oberli, Telefon 079 429 73 84. 
 

 

Das Berner «Zeichen der Erinnerung» (ZEDER) 

 
Der Kanton Bern erinnert mit dem “Zeichen der Erinnerung (ZEDER) an die Zeit fürsorgerischer 
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Informationen, Videos, Links, usw. können auf 
der Webseite www.zeichen-der-erinnerung-bern.ch eingesehen werden. 
 
Im Gemeindehaus Zäziwil ist die Plakatausstellung ausgehängt. Mehr als 100 Jahre Leid und Pein 
von unzähligen Opfern lassen sich nicht auf 20 Plakaten verhandeln. Und doch ist es wichtig, ins 
Dunkel zu leuchten. Das ZEDER versucht das mit 20 Blitzlichtern. Es ist ein Versuch wider das 
Vergessen und eine Geste der Demut vor dem Schicksal Zehntausender. 
 
 

Kinder- und Jugendfachstelle Region Konolfingen 

 
Rückblick Ausflug Europa-Park 

Die KiJu nahm den Berner Bildungstag der Lehrpersonen am Mittwoch, 10. Mai 2023, als Anlass, 
mit Jugendlichen aus dem Einzugsgebiet der 16 Gemeinden in den Europa-Park zu fahren. Bei 
der Öffnung des Anmeldeportals wurden wir von der riesigen Nachfrage überrascht. Innert 
viereinhalb Minuten waren 60 Plätze vergeben! Wow! Kurzerhand organisierten wir mit Zwahlen 
Carreisen Oberdiessbach zwei weitere Reisebusse und schufen somit insgesamt 145 Jugend-
lichen die Möglichkeit, mitzukommen.  
 
Am Mittwochmorgen versammelten wir uns zugleich nervös und freudig auf dem Inseliplatz in 
Konolfingen. Das Management von drei Reisebussen, 145 Jugendlichen, 7 Mitarbeitenden und 
Eltern-Taxis war nicht ganz stressfrei, hat jedoch einwandfrei funktioniert. Der Ausflug war 
abgesehen von einem kurzen und heftigen Regenschauer nachmittags ein voller Erfolg! Die Ju-
gendlichen bewiesen einmal mehr ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bei den vereinbarten 
Treffpunkten. Die KiJu bedankt sich bei allen Jugendlichen für ihr Pflichtbewusstsein und den 
Eltern für das Vertrauen. 
 

Nächste Anlässe 

Mittwoch, 21. Juni 2023 und Freitag, 23. Juni 2023 
Spielmobil oder Ausflug in die Badi 
Informationen folgen per Flyer 
 
Weitere Informationen unter 

http://www.zeichen-der-erinnerung-bern.ch/
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Kinder- und Jugendfachstelle Konolfingen / www.kiju-konolfingen.ch 

Asiatische Hornisse 

 
Asiatische Hornisse erkennen und melden 
Die invasive gebietsfremde Asiatische Hornisse ist 2004 nach Südwest-
frankreich eingeschleppt worden und breitet sich seither erfolgreich 
über weite Teile Europas aus. Letztes Jahr ist sie bis in mehrere Nach-
barkantone des Kantons Bern vorgedrungen. Es i st davon auszuge-
hen, dass die Asiatische Hornisse bald auch bei uns gesichtet wird. 
 
 
Honig- und Wildbienen in Gefahr  
Bienen gehören vor allem im Sommer und Herbst zur bevorzugten Beute der Asiatischen Hornisse. 
Durch das Auftreten der Asiatischen Hornisse kann es zur Schwächung oder im Extremfall sogar 
zum Verlust von Bienenvölkern kommen. Die Gefahr durch die Asiatische Hornisse für den Men-
schen ist nicht höher als durch einheimische Hornissen oder Wespen.  
 
Aufruf zur Meldung verdächtiger Nester und Insekten  
Zum Schutz der einheimischen Insektenwelt ist es wichtig, dass die weitere Ausbreitung möglichst 
rasch erkannt und gemeldet wird. Dabei sind die Behörden auf Meldungen von Personen, die sich 
viel im Offenland und im Wald aufhalten, angewiesen. 
 
Vorgehen bei Verdacht: 
Falls Sie eine verdächtige Hornisse entdecken, fotografieren Sie diese und schicken Sie die Bilder 
mit genauer Angabe zu Sichtungsort und Datum zur weiteren Abklärung umgehend an die E-Mail-
Adresse des Bienengesundheitsdienstes (BGD), info@apiservice.ch. Gelangen Sie in den Besitz ei-
ner verdächtigen toten Hornisse, schicken Sie diese in einer Kartonschachtel verpackt per A-Post 
an den Bienengesundheitsdienst, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern. 
 
Bekämpfung: 
Die mit Abstand wirksamste Bekämpfungsmethode ist das Vernichten der Nester. Dies ist Aufgabe 
der Kantone. Imker/innen unterstützen bei der Nestsuche. Um seine eigenen Bienen zu beschüt-
zen, können sie die Fluglöcher mit einem Gitter 6x6mm abdecken. 
 
Meldestelle für verdächtige Insekten und Nester und weitere Informationen: 
Bienengesundheitsdienst: info@apiservice.ch 
https://bienen.ch/imkerei/bienengesundheit-imkerpraxis/asiatische-hornisse 
Die Merkblätter zur Erkennung der Wespen sind ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde, 
www.oberhuenigen.ch einsehbar. 
 
 

  

https://bienen.ch/imkerei/bienengesundheit-imkerpraxis/asiatische-hornisse
http://www.oberhuenigen.ch/
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Samariterverein Oberes Kiesental 

 
Blutspenden 

Dienstag, 11. Juli 2023, 18 bis 20.15 Uhr 
in der Turnhalle Zäziwil 
 
Kursprogramm 

Dienstag, 22. August 2023, 20 bis 21.30 Uhr 
Reakurs im Schulhaus Oberhünigen, keine Anmeldung erforderlich 
 
Freitag, 13. Oktober 2023, 19 bis 22 Uhr 
Samstag, 14. Oktober 2023, 8 bis 16 Uhr 
Nothilfekurs in Grosshöchstetten 
 
Öffentliche Monatsübung 

Dienstag, 15. August 2023, 19.30 bis 22 Uhr 
zum Thema Kinderunfälle 
 
Wissen wie’s geht: Schürfwunde? Schnittverletzung? Vergiftung oder Allergischer Notfall?  
Wir Samariter üben den Ernstfall, damit wir wissen, was zu tun ist. Ein Mal im Monat lernen wir 
Erste Hilfe und tauschen unsere Erfahrungen aus. Unser Wissen hilft uns im Alltag mit unseren 
Kindern, Verwandten und Bekannten. 
 
Besuche uns an der öffentlichen Übung vom 15. August 2023.  
 
Informationen zu den Kurskosten, zur Anmeldung usw. erhalten Sie unter 
www.sv-ok.ch oder bei Barbara Mosimann, Telefon 079 447 23 11. 
 
 

Gemeinnütziger Frauenverein Oberhünigen 

 

 
Erinnerung: 

 

Vereinsreise 
Lac Retaud - Etivaz 

 
Dienstag, 06. Juni 2023 

 
 

Auskünfte: Monika Tanner 031/791 08 52 

 
 

 

  

Redaktion Infoblatt: Gemeindeverwaltung Oberhünigen, Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil, Telefon 031 710 33 33 


